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Vorwort zur siebten Auflage

Die ersten fünf Auflagen waren im R. Oldenbourg Verlag erschienen. Nach 
entsprechender Umorganisation freue ich mich, dass das Buch durch den Verlag 
Vahlen nunmehr mit der siebten Auflage weitergeführt wird.

Die siebte Auflage wurde wieder vollständig überarbeitet und auf den aktu-
ellen Stand gebracht. Das didaktische Konzept und der Aufbau blieben dabei 
erhalten.

Für das hilfreiche Zuarbeiten bei Überarbeitung dieser Auflage danke ich Frau 
stud. jur. Katharina Bebek.

Anregungen und Kritik sind weiterhin und stets willkommen, gerne auch per 
E-Mail: roemer@ra-roemer.de.

Hans Römer
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Vorwort zur ersten Auflage (1992)

Dieses Buch soll Ihnen beim Einstieg in die Rechtswissenschaft helfen. Es geht 
davon aus, dass Sie keine juristischen Vorkenntnisse haben.

Ziel des Buches ist es, Ihnen möglichst schnell und intensiv das Grundlagen-
wissen zu vermitteln, das Sie für jede Prüfung im Privatrecht, insbesondere 
für die Zwischenprüfung im Jurastudium oder für die Vordiplomprüfung im 
Fach Recht für Wirtschaftswissenschaftler, benötigen. Diese Prüfungen bezie-
hen sich nicht nur auf den Allgemeinen Teil des BGB. Sie setzen immer auch 
Grundlagenwissen aus den anderen Bereichen des Privatrechts voraus, selbst 
wenn es bis dahin noch nicht gelehrt wurde. Das in diesem Buch vermittelte 
Grundlagenwissen ist darüber hinaus auch Voraussetzung für ein vertiefendes 
Jurastudium. Erst wenn man weiß, worum es allgemein geht, ist es sinnvoll, 
Spezialprobleme vertieft zu behandeln.

Das wird oft zu wenig beachtet. In den Vorlesungen und der Studienliteratur 
für Anfänger werden die Einzelprobleme meistens überbewertet. Die Darstel-
lung des Streitstandes verwirrt dann schnell. Man erinnert sich nur, dass an 
dieser Stelle etwas umstritten war. Mit der Lösung des Falles kommt man aber 
nicht weiter. In den Klausuren kommt es dementsprechend immer wieder vor, 
dass vorschnell auf ein umstrittenes Problem zugesteuert wird, ohne dass der 
Zusammenhang mit der Falllösung beachtet wird. Der Fall wird nicht gelöst, 
sondern mit Problemen belastet, die gar nicht hineingehören. Dem soll dieses 
Buch vorbeugen.

Um in diesem Sinne eine möglichst sichere Grundlage zu bieten, werden die 
in Grundkursen üblicherweise behandelten Schwerpunkte des Privatrechts in 
ihrer Grundstruktur dargestellt. Es geht um den „normalen“ Fall. Die Lösung 
orientiert sich an der herrschenden Meinung. Ein wissenschaftlicher Anspruch 
wird nicht erhoben. Auf den Streitstand wird nur eingegangen, wenn es un-
umgänglich ist.

Für wertvolle Hinweise und Ratschläge möchte ich Frau Irmgard Gurtmann, 
Herrn Christian Ahcin und Herrn Christian Armbrüster herzlich danken.

Es würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Buch den Einstieg in die Rechtswis-
senschaft erleichtert. Kritik und Anregungen sind stets willkommen!

Hans Römer
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